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Gemäß § 37 Abs 1 TKG 2003 hat die Regulierungsbehörde bei der Durchführung der Marktanalyse die "Bestimmungen

der Europäischen Gemeinschaften" zu berücksichtigen; mit dieser Bestimmung wird Art 16 Abs 1 der Richtlinie

2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) umgesetzt, wonach die nationalen Regulierungsbehörden eine Analyse der relevanten

Märkte "unter weitestgehender Berücksichtigung der Leitlinien" - gemeint der Leitlinien zur Marktanalyse und zur

Bewertung beträchtlicher Marktmacht gemäß Art 15 Abs 2 der Rahmenrichtlinie, die wiederum nach dieser

Bestimmung "mit den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts in Einklang stehen müssen" - durchführen.Gemäß

Paragraph 37, Absatz eins, TKG 2003 hat die Regulierungsbehörde bei der Durchführung der Marktanalyse die

"Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften" zu berücksichtigen; mit dieser Bestimmung wird Artikel 16, Absatz

eins, der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) umgesetzt, wonach die nationalen Regulierungsbehörden eine

Analyse der relevanten Märkte "unter weitestgehender Berücksichtigung der Leitlinien" - gemeint der Leitlinien zur

Marktanalyse und zur Bewertung beträchtlicher Marktmacht gemäß Artikel 15, Absatz 2, der Rahmenrichtlinie, die

wiederum nach dieser Bestimmung "mit den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts in Einklang stehen müssen" -

durchführen.
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